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Praktikumszuteilung Studierende HF Pflege: Kriterien und Prozess 

 

A Kriterien 

 

1. Gemäss Verordnung über Mindestvorschriften des eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 

11. März 2005 für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höhe-

ren Fachschulen sind in Bildungsgängen mit Praktika die Bildungsanbieter für die Auswahl 

der Praktikumsbetriebe verantwortlich (Art. 10, Abs.1). 

 

2.  Im Rahmenlehrplan HF Pflege vom 20.10.2016 ist unter 4.5.1. Organisation der Praktika 

festgehalten: 

- Die Dauer der praktischen Ausbildung beträgt bei einer Vollzeitausbildung von 5400 

Lernstunden insgesamt 72 Wochen. Die Dauer eines einzelnen Praktikums beträgt 

mindestens 16 Wochen und höchstens 24 Wochen. Es ist zulässig, ein Praktikum 

durch schulische Anteile zu unterbrechen. […] 

- Damit die breite Ausrichtung des Bildungsganges Pflege garantiert ist, muss das Ar-

beitsfeld der Pflege (gemäss Kapitel 2 des Rahmenlehrplans) abgedeckt sein, insbe-

sondere die vier Arbeitsprozesse: Pflegeprozess, Kommunikationsprozess, Wissens-

management und Organisationsprozess. 

-  Es ist möglich, den Kontext des Arbeitsfeldes zu vertiefen, wobei maximal zwei 

Drittel der praktischen Ausbildung im gleichen oder in einem ähnlichen Kontext 

stattfinden. 

- Während der praktischen Ausbildung müssen berufliche Erfahrungen im gesamten 

Spektrum des Kontinuums der Pflege erworben werden. Ebenso müssen berufliche Er-

fahrungen mit Patientinnen/Patienten in verschiedenen Lebensphasen gesammelt wer-

den. 

- Es wird empfohlen, einmal während der Ausbildung den Praktikumsbetrieb zu wech-

seln. (RLP HF Pflege, 2016, S. 14 ff.) 

 

3. Praktikumsplätze 

In den Vereinbarungen mit den Institutionen wird die mögliche Anzahl Studierende festge-

legt, die sich der Praktikumsbetrieb durch das BGS zuweisen lässt. Dies bezieht sich so-

wohl auf die Anzahl Studierende pro Praktikum als auch auf die Anzahl Praktikumsstellen 

pro Kalenderjahr (=Anzahl Praktikumswochen insgesamt dividiert durch 52). Veränderungen 

in der Besetzung der Praktikumsstellen im Verlauf der Ausbildung können sich nicht nur 

durch die schwankende Gesamtzahl der auf die Plätze zu verteilenden studierenden Perso-

nen ergeben (Eintritte, Austritte, Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Repetentinnen), son-

dern auch durch die Wahl der Vertiefung durch die Studierenden zu Beginn der Ausbildung. 

 

4. Mit der OdA G+S GR wurde festgelegt, dass zur Praktikumszuteilung Folgendes berück-

sichtigt wird: 

- Anerkennung der Praktikumsbetriebe auf der Grundlage der Selbstdeklaration der 

Praktikumsbetriebe. 
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- Die Berücksichtigung aller Versorgungsbereiche. 

- Regionale Verteilung. 

- Die provisorische Zuteilung erfolgt pro Studiengang für die gesamte Ausbildung. 

o Im verkürzten Studiengang erfolgt die Zuteilung nach Promotion in das 

zweite Studienjahr. Dadurch können sich entsprechende Korrekturen und 

Verschiebungen der provisorischen Planung ergeben. 

- Praktische Vertiefungen im letzten Ausbildungsjahr sind nach Wahl der Studierenden in 

den Bereichen „Pflege und Betreuung somatisch erkrankter Menschen“, „Pflege und Be-

treuung psychisch erkrankter Menschen“, „Pflege und Betreuung von Menschen mit 

chronischen Erkrankungen“, „Pflege und Betreuung von Menschen innerhalb einer Re-

habilitation“ und „Pflege und Betreuung von Menschen zu Hause (Spitex)“ möglich, wo-

bei die schulische Vertiefung nur in den drei zuerst erwähnten Vertiefungen stattfindet 

(Akut, Psychiatrie, Langzeit). Im dritten Bildungsjahr absolvieren die Studierenden zwei 

Praktika im Vertiefungsbereich.  

- Im ersten und zweiten Bildungsjahr werden die Praktika wenn möglich in zwei verschie-

denen Arbeitsfeldern der Pflege absolviert. 

 

5.  Besondere Bedürfnisse einzelner Arbeitsfelder und Betriebe: 

- Das Arbeitsfeld Spitex erwartet, dass die Studierenden den Führerausweis für Perso-

nenwagen und für das erste Praktikum grundsätzlich ein EFZ FaGe besitzen. 

- Das Spital San Sisto in Poschiavo erwartet italienischsprachige Studierende. 

- Die Spitäler in den Tourismusregionen haben im Winter ihre Behandlungsspitzen und 

wünschen sich zur dieser Zeit mehr Studierende. 

 

6.  Bedürfnisse der Studierenden: 

- Die Studierenden wählen das Arbeitsfeld der Vertiefung Akut, Psychiatrie oder Lang-

zeitpflege (Rehabilitation und Spitex nur praktische Vertiefung möglich). 

- Wünsche bezüglich Einsatzorte (Geografie, Wohnort) werden nach Möglichkeit berück-

sichtigt. 

 

7. Weitere Kriterien betreffend Studierende: 

- Zur Attraktivitätssteigerung werden die Studierenden mit EFZ FaGe im ersten Prakti-

kum in einem anderen Arbeitsfeld eingeteilt, als sie während der Berufslehre tätig wa-

ren.  

 

Prioritäten 

Die Prioritäten bei der Zuteilung werden wie folgt gesetzt: 

- Erste Priorität: Rechtsgrundlagen, Mindestvorschriften und Rahmenlehrplan, Wahl 

   der Vertiefung durch die Studierenden 

- Zweite Priorität: Vereinbarungen mit der OdA  

- Dritte Priorität: Angebot und Bedürfnisse der Betriebe 

- Vierte Priorität: Weitere Bedürfnisse der Studierenden 
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B Prozess 

 

Die Tabelle zeigt den Ablauf und die Beteiligten. 

 

Tätigkeit Zeit BGS OdA Betr. Stud. 

1. Meldung, falls Angebot gemäss Ver-

einbarung sich ändert 

Möglichst ein 

Jahr im Vo-

raus 

  X  

2. Vertiefung anmelden Ende Apr    X 

3. Erhebung Bedürfnisse Studierende Mitte Jun X   X 

4. Zuteilung der HF verkürzt Studie-

renden, Besprechung Entwurf Prakt 

2 und 3. 

Ende Okt X X   

5. Def. Praktikumsmeldung an Betriebe 

Praktikum 2 

Ende Okt X  X  

6. Entwurf Gesamtplanung erstellen 

gemäss Kriterien 

Ende Okt X    

7. Anmeldung an Praktikumsbetrieb 

Praktikum 2 

Mitte Nov    X 

8. Entwurf Gesamtplanung  bespre-

chen, Bereinigung 

Mitte Nov X X   

9. Vernehmlassung, Bereinigung Mitte Dez X   X 

10. Def. Praktikumsmeldung an Betriebe 

Praktikum 1 

Mitte Jan X    

11. Anmeldung an Praktikumsbetrieb 

Praktikum 1 

Ende Jan    X 

12. Def. Praktikumsmeldung an Betriebe 

Praktikum 3 

Ende Jun X  X  

13. Anmeldung an Praktikumsbetrieb 

Praktikum 3 

Mitte Jul    X 

14. Neue Vereinbarungen abschliessen Jan bis Dez X  X  

 

Die Geschäftsstelle der OdA G+S ist Ansprechpartner für die Besprechung des Zuteilungsent-

wurfs. 

 

 

 

C Zusammenfassung 

 

Die Zuteilung der Praktikumsplätze erfolgt unter Berücksichtigung einer Vielfalt von Kriterien 

und höchst unterschiedlichen Bedürfnissen. 

 

 

 

Chur, 28.03.2017 


